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Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung im 
Tarifbereich

RdErl. d. Finanzministeriums v. 30.8.2001 - 
B 4000 - 3.13 - IV 1

Der RdErl. d. Finanzministeriums vom 20.4.1999 - SMBl. NRW 20310 - zuletzt geändert durch 
RdErl. v. 10.1.2001 (MBl. NRW S. 126) wird wie folgt geändert:

1 
Abschnitt IV Nr. 1.1 wird wie folgt gefasst:

1.1 
Beurlaubung

Mit dem Beginn der Beurlaubung endet die Versicherungs- und Beitragspflicht. In der gesetzli-
chen Krankenversicherung besteht ggf. Anspruch auf Leistungen für einen Monat nach dem En-
de der Mitgliedschaft (§ 19 Abs. 2 SGB V).

Der Beschäftigte kann sich - soweit kein Anspruch auf Familienversicherung (§ 10 SGB V) be-
steht - für die Zeit des unbezahlten Sonderurlaubs in der gesetzlichen Krankenversicherung frei-
willig versichern.

Dieses Recht besteht nur für Personen, die als Mitglieder aus der Versicherungspflicht ausge-
schieden sind und in den letzten 5 Jahren vor dem Ausscheiden mindestens 24 Monate oder un-
mittelbar vor dem Ausscheiden ununterbrochen mindestens 12 Monate versichert waren (vgl. § 9 
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Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Einzelheiten über den Beginn dieser freiwilligen Versicherung und über die 
Höhe der zu entrichtenden Beiträge ergeben sich aus § 188 SGB V bzw. § 240 SGB V und den 
Regelungen der einzelnen Krankenkassen. Für eine solche Versicherung während eines unbe-
zahlten Sonderurlaubs zahlt das Land weder einen Arbeitgeberbeitragsanteil zu dieser Versiche-
rung noch einen Zuschuss zu einer privaten oder freiwilligen Krankenversicherung.

Der Beschäftigte kann sich für die Zeit des unbezahlten Sonderurlaubs auch in der gesetzlichen 
Rentenversicherung freiwillig versichern (§ 7 Abs. 1 SGB VI). Auch für solche Versicherungen 
werden keine Arbeitgeberbeitragsanteile oder Zuschüsse gewährt. Die Beiträge hat die/der Ver-
sicherte selbst zu tragen (§ 171 SGB VI). Hinsichtlich eines Anspruchs auf Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit (§ 43 SGB V) wird darauf hingewiesen, dass die Zeit einer Beurlaubung 
ohne Bezüge zu einem Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen zum Bezug der genannten Ren-
ten führen kann, da Versicherte grundsätzlich nur dann einen Anspruch auf diese Renten haben, 
wenn sie die Wartezeit erfüllen und in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Minderung der Er-
werbsfähigkeit 3 Jahre Pflichtbeiträge entrichtet haben (vgl. § 43 Abs. 1 bzw. Abs. 2 SGB VI). Die 
gesetzlichen Bestimmungen sehen unter bestimmten Voraussetzungen (§ 43 Abs. 3 SGB VI) die 
Verlängerung des Zeitraums von 5 Jahren vor. Hinsichtlich der Frage, ob diese Bestimmungen 
im Einzelfall Anwendung finden, können allein die zuständigen Rentenversicherungsträger Aus-
kunft erteilen
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